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lassen bleibt, die ihnen zugeteilten Lebensmittel nach überein-kunft mit ihren Arbeiterausschüssen so zu verteilen, wie es nachder Eigenart des Betriebes und dem allgemeinen Stande derLebensmittelversorgung am besten angebracht erscheint. Beson¬ders in denjenigen Werken, die Werkspeisung haben, war es häufig
zweckmäßig, die zugeteilten Lebensmittel, soweit es deren Naturzuließ, für die Werkspeisungen zu verwenden.

Weniger gut waren die Erfahrungen, welche mit der Hin -denburgspende gemacht worden sind. Infolge der verhält-nismäßig geringen Mengen, welche die Sammlung ergab, konntenur ein ziemlich kleiner Teil von Arbeitern versorgt werden. InAnbetracht der billigen Preise, welche die ans der Hindenburg-
spende gelieferten Waren chatten, entstand aber überall eine leb¬hafte Nachfrage seitens der Arbeiterschaft. Bei den an und für sich
gegen die Landbevölkerung in den Kreisen der Industriearbeiter
vorhandenen Vorurteilen wurde das Aussetzen oder die Unmög¬
lichkeit der Belieferung dann häufig auf Mangel an gutemWillen der Landbewohner zurückgeführt. Diese Vorgänge führtenin den beteiligten Industrie-Verwaltungen zu der Ansicht, daßderartige Lieferungen überhaupt unterbleiben sollten, wenn nicht
vorher eine ausreichende Menge von Lebensmitteln dafür gesichert
wäre.

b) Die Beschaffung von Lebensmitteln im freien Verkehr.
Behördlicherseits werden im Rahmen der Sonderbelieferungnur bestimmte Arten von Lebensmitteln zugeteilt, im wesentlichen

außer Brot- und Kartoffelkarten: Kartoffeln, Mehl, Fette, Hülsen¬
früchte, Nährmittel, Räucherfische, Käse, kurz hauptsächlich solche
Waren, die in irgend einer Form öffentlich bewirtschaftet werden.Für den Betrieb der Werkspeisungen zunächst müssen nun
noch die übrigen erforderlichen Waren, wie Gemüse, Gewürze und
dergleichen mehr, beschafft werden. Aber auch für den Verkaufan
die Arbeiter reichen die zugewiesenen Lebensmittel bei den vorhan¬
denen Ansprüchen nicht annähernd aus. Es ist bereits eingangs
darauf hingewiesen worden, daß die gesamte Sonderbeliesemng
ihren Ursprung in der privaten Versorgung einzelner Betriebe
hat, die zu diesem Zweck besondere Einrichtungen geschaffen hatten.Mit der Zeit haben sich Liese Organisationen erheblich aus¬
gewachsen. Große Werke haben zum Teil ganze Gruppen vonEinkäufern im Jnlande und im Auslande unterwegs, um
die benötigten Lebensmittel heranzuschaffen. Von dem Umfange
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